
 

 

 

 

N i e d e r s c h r i f t  

 

über die 

33. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der 

Gemeinde Gangelt 

 

 

 

am 

Dienstag, 19.02.2019, 19:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Rathauses, Burgstraße 10, in 

Gangelt. 
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Anwesenheitsliste 
- 33. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde 

Gangelt am 19.02.2019 - 
 
 
Bürgermeister 
Herr Bürgermeister Bernhard Tholen  

 
ordentliche Mitglieder 

Herr Günther Dammers  
Herr Horst Frank  
Herr Hans-Günter Heinen  
Herr Rainer Mansel  
Herr Karl-Heinz Milthaler  
Herr Hans Ohlenforst  
Herr Achim Philippen  
Herr Anton Rulands  
Herr Leo Schroten  
Herr Gerhard Schütz  
Herr Leo Vaßen  

 
von der Verwaltung 
Herr Beigeordneter Gerd Dahlmanns  
Herr Thomas Gerards  
Herr Christoph Meiers  
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Inhaltsverzeichnis 
 
 
Öffentliche Sitzung 

 
1. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 "Niederbuscher Weg" in Stahe im 

vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
Hier:  
1. Beschluss über die vorgebrachten Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur 
Bebauungsplanänderung 
2. Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB 
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Gegen 19:00 Uhr eröffnet der Vorsitzende die Sitzung, begrüßt die Anwesenden,  
erwähnt die form- und fristgerechte Einladung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 

T a g e s o r d n u n g  
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 "Niederbuscher Weg" in Stahe 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
Hier:  
1. Beschluss über die vorgebrachten Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zur Bebauungsplanänderung 
2. Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB 
 

 
  
 
Beschluss: 
 

 
1. Die während der öffentlichen Auslegung der Unterlagen zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 72 „Niederbuscher Weg“ vorgebrachten Stellungnahmen 
von privaten Personen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange hat die Gemeinde mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 
 Die Stellungnahme der Verwaltung und des Planers zu den vorgebrachten 

Anregungen bzw. Stellungnahmen wird übernommen. 
 
 Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger  

öffentlicher Belange, die Anregungen gegeben haben, von diesem Ergebnis mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
 
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 

I. S 2414) beschließt die Gemeindevertretung die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 72 „Niederbuscher Weg“ als Satzung. 

 
2.1 Die Begründung zum Bebauungsplan wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

beschlossen.  
2.2 Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 
 

X/0691 
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Gegen 19:35 Uhr schließt der Vorsitzende mit einem Dank für die rege Mitarbeit die 
Sitzung.  
 
 
 
 
 
 

(Vorsitzender) (Schriftführer) 
 
 
 
 
gesehen 
 
 

(Bürgermeister)  
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